
 
 
 
 
 
 
 
 Bruchköbel, 01.06.2016 
 

 

Stadt Bruchköbel 
     
Stadtverordnetenversamm
lung der Stadt Bruchköbel 

 

 
B E S C H L U S S  

 
aus der 11. Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
am Dienstag, 12.07.2016 

 
 

 
öffentliche Sitzung 
 

TOP 
11. 

DS-150/2016 Elektronische Berufung der Stadtverordnetenversammlung 

 
Die „Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel vom 
24.06.1997 mit Änderungsstand 12.01.2012“ wird wie folgt geändert: 
 
In § 7 Absatz II wird der Satz 1 wie folgt neu gefasst: „Einberufen wird mit schriftlicher bzw. 
elektronischer Ladung an alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats.“ 
 
In § 7 wird der Absatz III wie folgt neu gefasst: „Zwischen dem Zugang der schriftlichen Ladung 
bzw. der elektronischen Freischaltung der Ladung im Sitzungsdienstverfahren und dem 
Sitzungstag müssen mindestens drei volle Tage liegen. In eiligen Fällen kann die/der Vorsitzende 
die Berufungsfrist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung 
schriftlich zugegangen bzw. die elektronische Freischaltung der Ladung im 
Sitzungsdienstverfahren erfolgt sein. In Fällen des Satzes 2 ist auf die Abkürzung der Frist in der 
Ladung ausdrücklich hinzuweisen.“ 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 

 




